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24/01 Strafgesetzbuch

34 Monopole

Norm

GSpG 1989 §52 Abs1 Z1;

GSpG 1989 §52 Abs2;

StGB §168;

1. StGB § 168 heute

2. StGB § 168 gültig ab 01.01.1975

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2013/17/0211

Rechtssatz

Die Ausführungen des Unabhängigen Verwaltungssenates zu möglichen Serienspielen sind mangelhaft. So begründet

er die Gerichtszuständigkeit gemäß § 168 StGB lediglich damit, dass die gegenständlichen Geräte teilweise mit

"Automatik-Start-Tasten" versehen seien und bei sämtlichen Geräten eine außergewöhnlich günstige Relation

zwischen Einzeleinsatz und höchstmöglichem Gewinn vorläge. Die vom Unabhängigen Verwaltungssenat dazu

getroCenen Sachverhaltsannahmen erweisen sich jedoch als nicht ausreichend, um beurteilen zu können, ob im

vorliegenden Fall eine Strafbarkeit nach § 168 StGB vorliegen kann. Dazu wäre neben einer genauen Beschreibung der

Funktionsweise der "Automatik-Start-Taste" insbesondere festzustellen gewesen, ob die Rahmenbedingungen einen

Spieler dazu verleiten, dass die Summe der von ihm im Verlaufe einer ganzen Spielveranstaltung eingesetzten

Vermögenswerte nicht mehr gering ist bzw. ob Spieler vorsätzlich zu "Serienspielen" veranlasst werden sollten (vgl.

etwa die Urteile des OGH vom 14. Dezember 1982, 9 Os 137, 138/82, vom 20. April 1983, 11 Os 39, 40/83 und vom 3.

Oktober 2002, 12 Os 49, 50/02). Ebenso fehlen konkrete Sachverhaltsfeststellungen, die die vom Unabhängigen

Verwaltungssenat ins TreCen geführte "außergewöhnlich günstige Relation zwischen Einzeleinsatz und

höchstmöglichem Gewinn" belegen. Auf Grundlage der im vorliegenden Fall getroCenen Feststellungen kann sohin die

Frage der Abgrenzung der Strafbarkeit nach § 52 Abs. 1 (Z 1) GspG und nach § 168 StGB nicht geklärt werden.Die

Ausführungen des Unabhängigen Verwaltungssenates zu möglichen Serienspielen sind mangelhaft. So begründet er

die Gerichtszuständigkeit gemäß Paragraph 168, StGB lediglich damit, dass die gegenständlichen Geräte teilweise mit

"Automatik-Start-Tasten" versehen seien und bei sämtlichen Geräten eine außergewöhnlich günstige Relation

zwischen Einzeleinsatz und höchstmöglichem Gewinn vorläge. Die vom Unabhängigen Verwaltungssenat dazu

getroCenen Sachverhaltsannahmen erweisen sich jedoch als nicht ausreichend, um beurteilen zu können, ob im

vorliegenden Fall eine Strafbarkeit nach Paragraph 168, StGB vorliegen kann. Dazu wäre neben einer genauen

Beschreibung der Funktionsweise der "Automatik-Start-Taste" insbesondere festzustellen gewesen, ob die

Rahmenbedingungen einen Spieler dazu verleiten, dass die Summe der von ihm im Verlaufe einer ganzen

Spielveranstaltung eingesetzten Vermögenswerte nicht mehr gering ist bzw. ob Spieler vorsätzlich zu "Serienspielen"

veranlasst werden sollten vergleiche etwa die Urteile des OGH vom 14. Dezember 1982, 9 Os 137, 138/82, vom 20.

April 1983, 11 Os 39, 40/83 und vom 3. Oktober 2002, 12 Os 49, 50/02). Ebenso fehlen konkrete

Sachverhaltsfeststellungen, die die vom Unabhängigen Verwaltungssenat ins TreCen geführte "außergewöhnlich

günstige Relation zwischen Einzeleinsatz und höchstmöglichem Gewinn" belegen. Auf Grundlage der im vorliegenden

Fall getroCenen Feststellungen kann sohin die Frage der Abgrenzung der Strafbarkeit nach Paragraph 52, Absatz eins,

(Ziffer eins,) GspG und nach Paragraph 168, StGB nicht geklärt werden.
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